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(54) Mechanische Spannvorrichtung für Unterseil eines Aufzugs

(57) Die Erfindung betrifft eine Unterseilspannvor-
richtung für eine Aufzugsanlage, wobei das Unterseil (4)
sich von einem ersten Aufhängepunkt (8) eines Kabi-
nenrahmens (9) zu einem zweiten Aufhängepunkt (10)
eines Gegengewichtsrahmens (11) erstreckt und wobei
die Unterseilspannvorrichtung (5) zwei Spannrollen (6)
aufweist, die in Bezug auf eine Vertikale und auf eine

Horizontale versetzt angeordnet sind. Diese spezielle
Anordnung der Spannrollen (6) ermöglicht die Verwen-
dung von relativ grossen Spannrollen. Somit wird die
Zahl Umdrehungen pro Fahrstreckeeinheit kleiner, was
zu einer Lagergeräuchverminderung führt. Es können
grössere Unterseildurchmesser und damit weniger Un-
terseile (4) verwendet werden. Im übrigen können die
Spannrollen (6) standardisiert werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Spannvorrichtung
für mindestens ein Unterseil nach dem Oberbegriff des
Patentanspruchs 1.
[0002] Unter Unterseil im Sinne der Erfindung sind
auch Ausgleichseile, Ausgleichketten oder dergleichen
zu verstehen.
[0003] In dieser Erfindung beziehen sich die Begriffe
"vertikal" und "horizontal" auf die Fahrrichtung des Auf-
zuges. Mit "vertikal" ist die Richtung im wesentlichen
parallel zur Fahrrichtung des Aufzuges gemeint und mit
"horizontal" ist die dazu im wesentlichen senkrechte
Richtung gemeint.
[0004] Unterseilspannvorrichtungen sind seit langem
bekannt und werden vorzugsweise in Traktionsaufzü-
gen eingesetzt. Sie sollen unter anderem die Unterseile
spannen, die Seilschwingungen gering halten und das
Springen des Gegengewichts oder der Aufzugskabine
verhindern.
[0005] Bei der bekannten Schrift DE 4334253, ist die
Unterseilspannvorrichtung mit einer einzigen grossen
Seilrolle versehen. Nachteilig bei dieser Seilrolle ist der
grosse Platzbedarf im Lager und ihre nicht Standardi-
sierung, da sie immer in Abhängigkeit der Grösse der
Aufzugsanlage einzeln herzustellen ist.
[0006] Wie aus der Schrift DT 2425216 ersichtlich ist,
ist die Unterseilspannvorrichtung, in dieser bekannten
Ausführungsform, mit zwei Rollen mit minimal zulässi-
gen Durchmesser versehen. Nachteilig bei dieser Aus-
führungsform sind die hohen Drehzahlen der Seilrollen,
die die Lagergeräusche erhöhen und die Verwendung
von mehreren Seilen mit kleinem Seildurchmesser.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde eine
Spannvorrichtung für mindestens ein Unterseil zu
schaffen, die die obenerwähnten Nachteile nicht auf-
weist und die Verwendung grosser geräuscharmer
Spannrollen sowie grosser Unterseildurchmesser er-
möglicht.
[0008] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Anspruchs 1 gelöst.
[0009] Durch die in den abhängigen Ansprüchen auf-
geführten Massnahmen sind vorteilhafte Weiterbildun-
gen und Verbesserungen der im Anspruch 1 angegebe-
nen Spannvorrichtung möglich.
[0010] Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen, dass re-
lativ grosse standardisierte Spannrollen verwendet wer-
den können.
[0011] Alle erläuterten Merkmale sind nicht nur in der
jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in an-
deren Kombinationen oder in Alleinstellung verwend-
bar, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen.
[0012] Die Erfindung wird im folgenden anhand eines
Ausführungsbeispiels näher erläutert und in den sche-
matischen Zeichnungen dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 den unteren Teil einer Aufzugsanlage mit ei-
ner Spannvorrichtung gemäss Stand der Technik,

Fig. 2 den unteren Teil einer Aufzugsanlage mit ei-
ner Spannvorrichtung gemäss einer Ausführungs-
form der Erfindung.

[0013] In Fig. 1 ist eine Aufzugskabine 1 und ein Ge-
gengewicht 2 ersichtlich, die in einem Schacht 3 mittels
nichtgezeigten Führungen geführt sind und miteinander
durch mindestens ein Unterseil 4 über eine Spannvor-
richtung 5 verbunden sind. Die Spannvorrichtung 5
weist zwei Spannrollen 6 auf, deren Achsen 7 auf einer
gemeinsamen Ebene liegen. Das Unterseil 4 ist kabi-
nenseitig an einem ersten Aufhängepunkt 8 des Kabi-
nenrahmens 9 fixiert, der im wesentlichen mit der Mitte
der Breite des Kabinenbodens übereinstimmt. Gegen-
gewichtseitig ist das Unterseil 4 an einem zweiten Auf-
hängepunkt 10 des Gegengewichtsrahmens 11 fixiert,
der im wesentlichen mit der Mitte der Breite des Gegen-
gewichtsbodens übereinstimmt. Das Unterseil 4 kann
direkt oder indirekt, beispielsweise mit Hilfe von Federn,
an dem Kabinenrahmen 9 bzw. an dem Gegengewichts-
rahmen 11 befestigt werden. Die Spannrollen 6 weisen
Durchmesser D1 bzw. D2 auf, die gleichlang sind. Der
horizontale Abstand TU, zwischen dem ersten Aufhän-
gepunkt 8 und dem zweiten Aufhängepunkt 10, im fol-
genden Unterseilabstand TU genannt, ist grösser als
die Summe der beiden Durchmesser D1 und D2. Die
zwei Spannrollen 6 sind in einem Rollenrahmen 12
montiert, der in einer am Schachtboden 13 befestigten
Führung 14 vertikal beweglich ist.
[0014] In dieser bekannten Lösung sind die Spannrol-
len ziemlich klein. Aufgrund des vorbestimmten Unter-
seilabstandes TU kann die Summe der Durchmesser
D1 und D2 nicht grösser als der Unterseilabstand TU
sein. Je kleiner der Spannrollendurchmesser ist, desto
höher ist die Zahl Umdrehungen pro Fahrstreckenein-
heit des Aufzuges. Die relativ kleinen Spannrollen 6 ha-
ben somit eine hohe Drehzahl, was zu störenden Lager-
geräuschen führt. Gleichzeitig können nur kleine Unter-
seildurchmesser in grosser Anzahl verwendet werden.
[0015] In Fig. 2 ist eine Ausführungsform gemäss der
Erfindung dargestellt, bei der, bei gleichen Bedingungen
wie im Stand der Technik, grössere Spannrollen ver-
wenden werden können. In Figur 2 werden die gleichen
Elemente des Aufzuges mit den gleichen Bezugszei-
chen wie in Fig. 1 bezeichnet. Der Einfachheit halber
wird nur ein Unterseil 4 dargestellt. Selbstverständlich
gilt das gleiche auch wenn mehrere Unterseile verwen-
det werden. Wie aus Figur 2 ersichtlich ist, sind die
Spannrollen 6 in einem Rollenrahmen 12 angeordnet.
Der Rollenrahmen 12 ist im allgemeinen eine tragende
Struktur für die Spannrollen 6, die beispielsweise als
Gehäuse 12 ausgebildet sein kann. Der Rollenrahmen
12 ist in einer am Schachtboden 13 befestigten Führung
14 vertikal beweglich. Die Spannrollen 6 sind in der Hö-
he bezüglich des Schachtbodens versetzt angeordnet.
Die höhenversetzten Spannrollen 6 weisen in dieser
Ausführungsform gleichgrosse Durchmesser D1 und
D2 auf, deren Summe grösser als der Unterseilabstand
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TU ist. Vorzugsweise entspricht die Länge L der verti-
kalen Projektion der beiden Spannrollen 6 auf einer ho-
rizontalen Ebene im wesentlichen dem Unterseilab-
stand TU, das heisst die Spannrollen 6 erstrecken sich
in die horizontale Richtung über eine Länge L, die im
wesentlichen dem Unterseilabstand TU gleich ist. Mit
der erfindungsgemässen Spannvorrichtung wird er-
reicht, dass das Unterseil 4 im Bereich zwischen Kabine
1 und der ihr gegenüber nächstliegenden Spannrolle 6
und im Bereich zwischen Gegengewicht 2 und der ihm
gegenüber nächstliegenden Spannrolle 4 parallel ver-
läuft.
[0016] Diese spezielle Anordnung der Spannrollen 5
ermöglicht die Verwendung von grösseren Spannrollen
als im Stand der Technik. Somit wird die Zahl der Um-
drehungen pro Fahrstreckeneinheit kleiner, was zu ei-
ner Lagergeräuchverminderung führt. Es können grös-
sere Unterseildurchmesser und damit weniger Unter-
seile 4 verwendet werden. Im übrigen können die
Spannrollen 6 standardisiert werden, um sie, dank der
flexiblen Anordnung gemäss der Erfindung, an ver-
schiedene Aufzugsanlagen zu verwenden.
[0017] Die Spannrollen können miteinander durch
Mittel verbunden sein, die eine gegenseitige Verstellung
der Spannrollen in linearer Richtung und/oder in Dreh-
richtung erlauben. In anderen Worten ist der Achsenab-
stand der beiden Spannrollen und/oder die räumliche
Anordnung der Rollen zueinander verstellbar. Dies kann
beispielsweise dadurch erzielt werden, dass das Ge-
häuse 12 mit mehreren Löcher 15 versehen ist, die die
Fixierung der Spannrollenachsen in verschiedenen Po-
sitionen erlaubt. Die Fixierungen können üblicherweise
mit Hilfe von Befestigungsmitteln wie Schrauben erfol-
gen. In dieser Weise wird die Anpassungsfähigkeit der
Spannrollen an die verschiedenen Aufzugsanlagen er-
höht.

Bezugszeichenliste

[0018]

1 Aufzugskabine
2 Gegengewicht
3 Aufzugsschacht
4 Unterseil
5 Spannvorrichtung
6 Spannrolle
7 Spannrollenachse
8 erster Aufhägepunkt
9 Kabinenrahmen
10 zweiter Aufhägepunkt
11 Gegengewichtsrahmen
12 Rollenrahmen / Gehäuse
13 Schachtboden
14 Spannvorrichtung-Führung
15 Loch im Gehäuse
TU Unterseilabstand
D1 Spannrollendurchmesser

D2 Spannrollendurchmesser
L Länge der vertikalen Projektion der Spannrollen

Patentansprüche

1. Spannvorrichtung für mindestens ein Unterseil, das
eine Kabine (1) und ein Gegengewicht (2) eines in
einem Schacht (3) fahrenden Aufzugs verbindet,
wobei die Spannvorrichtung (5) zwei Spannrollen
(6) aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zwei Spannrollen (6) in Bezug auf eine
Vertikale und auf eine Horizontale versetzt ange-
ordnet sind.

2. Spannvorrichtung nach Patentanspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Spannrollen (6) Durchmesser (D1, D2)
aufweisen, die so bemessen sind, dass die Summe
der beiden Spannrollendurchmesser (D1, D2) grös-
ser als ein vorbestimmter horizontaler Abstand (TU)
zwischen einem ersten Aufhängepunkt (8) des Un-
terseils (4) an der Kabine (1) und einem zweiten
Aufhängepunkt (10) des Unterseils (4) an dem Ge-
gengewicht (2) ist.

3. Spannvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Patentansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zwei Spannrollen (6) den gleichen Durch-
messer (D1, D2) aufweisen.

4. Spannvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Patentansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zwei Spannrollen (6) so zueinander ange-
ordnet sind, dass die Länge (L) der vertikalen Pro-
jektion der beiden Spannrollen (6) auf die Horizon-
tale im wesentlichen dem horizontalen Abstand
(TU) entspricht.

5. Spannvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Patentansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zwei Spannrollen (6) in einer Struktur (12)
angeordnet sind, die in einer am Boden (13) des
Schachtes (3) befestigten Führung (14) vertikal be-
weglich ist.

6. Spannvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Patentansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zwei Spannrollen (6) zueinander verstell-
bar sind.

7. Spannvorrichtung nach Patentanspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet,
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dass die Struktur (12) als Gehäuse (12)ausgebildet
ist, wobei das Gehäuse (12) mit Löchern (15) ver-
sehen ist, die zur Fixierung der Spannrollenachsen
(7) der Spannrollen (6) dienen.

8. Verwendung einer Spannvorrichtung nach einem
der Patentansprüche 1 bis 7,
für eine Aufzugsanlage.
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